
Gemeinde Bünsdorf Groß Wittensee, 30. April 2025 
- Der Bürgermeister - 
Gemeindeausschuss Bünsdorf 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 

- Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf - 
 
Am Montag, 12. Mai 2025, findet um 19:30 Uhr in der Gaststätte König Ludwig, Dörpstraat 
1, 24794 Bünsdorf eine Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf statt, 
zu der Sie eingeladen werden. 
 

T A G E S O R D N U N G 
 
Die unter der Überschrift „Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil“ aufgeführten Tagesordnungspunkte 
werden nach Maßgabe der Beschlussfassung unter TOP 2 voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 
 

TOP Text 
 

 Voraussichtlich öffentlicher Teil 

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzen-
den, sowie Anträge zur Tagesordnung 

2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten die-
ser Sitzung 

3. Mitteilungen des Vorsitzenden 

4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen 

5. 7. Änderung F-Plan  für den Bereich "südlich der Straße Aukamp, östlich der 
Straße Aublick und nördlich der Schirnauer Au" Gemeinde Bünsdorf 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

6. B-Plan Nr. 4 für den Bereich "südlich der Straße Aukamp, östlich der Straße 
Aublick und nördlich der Schirnauer Au" Gemeinde Bünsdorf 

6.a. hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

6.b. hier: Bau eines Trinkwasserbrunnens 

7. Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Bünsdorf und Neuaufteilung Eigenkapital 
zum 01.01.2024 

8. Zuschussantrag für die Aufnahme junger Mitglieder in der Bünsdorfer Windgilde 

9. Krisenmanagement 

10. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und Einwohner 

  

 Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil 

11. Personalangelegenheiten 

12. Grundstücksangelegenheiten 

12.a. Grundstücksangelegenheiten 

12.b. Grundstücksangelegenheiten 

13. Abgabe von Stellungnahmen zu eingegangenen Bauanträgen und Bauvoranfra-
gen (sofern vorhanden) 

 

Fedder 
Vorsitzender 



N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 
Bünsdorf  

vom 12.05.2025 
 

 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 22:10 Uhr 
  
Sitzungsort: Gaststätte König Ludwig, Dörpstraat 1, 24794 Bünsdorf 

 
 
Anwesend sind: 
 

a) stimmberechtigt: 
 

Herr Carsten Fedder GV Vorsitz   
Frau Elke Kuhr GV    
Herr Hans-Peter Bock GV    
Frau Sabine Aloe GV    
Frau Britta Holzhäuser GV    
Herr Henning Skuppin bM    
Frau Wiebke Germer bM    
Herr Ernst Willhöft bM    

 
Entschuldigt fehlen: 

 

                         

 
b) nicht stimmberechtigt: 

 

Frau Vanessa Sachau Verwaltung Protokoll   
Herr Thorsten Schulz BGM    
Herr Jürgen Kuhr GV    

 
 
Die Mitglieder des Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf sind durch Einla-
dung der/des Vorsitzenden vom 30.04.2025 auf Montag, 12. Mai 2025, 19:30 Uhr, un-
ter Mitteilung der Tagesordnung zu dieser Sitzung eingeladen worden. 
Tag, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt ge-
geben worden. 
 
Die abschließende Tagesordnung lautet: 
 

T A G E S O R D N U N G  
 

TOP Text Sitzungsvorlage 
 

 öffentlicher Teil  

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesen-
heit und der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzen-
den, sowie Anträge zur Tagesordnung 

 

2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Ta-
gesordnungspunkten dieser Sitzung 
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3. Mitteilungen des Vorsitzenden  

4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnah-
men 

 

5. B-Plan Nr. 4 für den Bereich "südlich der Straße Au-
kamp, östlich der Straße Aublick und nördlich der 
Schirnauer Au" Gemeinde Bünsdorf 

 

5.a. hier: Bau eines Trinkwasserbrunnens 06/2025/011 

6. Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Bünsdorf und 
Neuaufteilung Eigenkapital zum 01.01.2024 

06/2025/017 

7. Zuschussantrag für die Aufnahme junger Mitglieder in 
der Bünsdorfer Windgilde 

06/2025/018 

8. Krisenmanagement  

9. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 

   

 nicht öffentlicher Teil  

10. Personalangelegenheiten  

11. Grundstücksangelegenheiten  

11.a. Grundstücksangelegenheiten 06/2025/019 

12. Abgabe von Stellungnahmen zu eingegangenen Bau-
anträgen und Bauvoranfragen (sofern vorhanden) 

 

 
Zu den Tagesordnungspunkten: 
 
TOP 1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden, sowie Anträge zur 
Tagesordnung    

 Vorlagen-Nr.       
 
Um 19:30 Uhr eröffnet Herr Vorsitzender Fedder die Sitzung des Gemeindeaus-
schusses der Gemeinde Bünsdorf, begrüßt alle Anwesenden und stellt die Be-
schlussfähigkeit fest. 
 
Einwände gegen die Form und Frist der Einladung werden nicht erhoben.  
 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Verwendung des RIS unübersichtlich ist 
und es durch die vielen nachträglich hochgeladenen Sitzungsunterlagen schwer ist, 
den Überblick über die aktuellen Unterlagen zu haben. Es wird im Einzelfall überlegt 
einen Antrag auf ausschließlicher Übersendung der Unterlagen in Papierform zu stel-
len. 
Zudem wird angemerkt, dass in Zukunft von der Verwaltung zu beachten ist, dass bei 
der Versendung der Einladung alle Sitzungsunterlagen und Anhänge direkt vorzule-
gen haben. Sollte dem nicht so sein, dann sollen diese Tagesordnungspunkte zu-
künftig auch nicht mehr auf einer Sitzung beraten werden.  
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Der Ausschussvorsitzende beantragt folgende Änderungen der Tagesordnung: 
 
ABSETZUNG von TOP 5 
7. Änderung F-Plan für den Bereich „südlich der Straße Aukamp, östlich der Straße 
Aublick und nördlich der Schirnauer Au“ Gemeinde Bünsdorf 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Begründung: Es liegt kein neuer Sachstand zur Beratung vor. 
 
und 
 
ABSETZUNG von TOP 6a 
B-Plan Nr. 4 für den Bereich „südlich der Straße Aukamp, östlich der Straße Aublick 
und nördlich der Schirnauer Au“ Gemeinde Bünsdorf 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Begründung: Es liegt kein neuer Sachstand zur Beratung vor. Die Unterlagen vom 
Planungsbüro sind noch nicht fertiggestellt. 
 
und 
 
TOP 12b (nichtöffentlich) Grundstücksangelegenheiten 
 
Begründung wird aufgrund der Nichtöffentlichkeit des Tagesordnungspunktes nicht 
vorgetragen. 
 
Alle weiteren Tagesordnungspunkte verschieben sich dementsprechend. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss beschließt einstimmig die Tagesordnung wie beantragt zu 
ändern. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten dieser Sitzung     
 Vorlagen-Nr.       

 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss der Gemeinde Bünsdorf beschließt gemäß § 35 Abs. 2 GO 
die Öffentlichkeit zu den Tagesordnungspunkten 10 bis 13 auszuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

7 Jastimmen 1 Neinstimmen 0 Enthaltungen 
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TOP 3. Mitteilungen des Vorsitzenden     
 Vorlagen-Nr.       

 
Herr Vorsitzender Fedder berichtet zusammen mit dem Herrn Bgm. Schulz über fol-
gende Themen: 
 

 Es wurde ein Schulungstermin für die kommende Umsatzsteuer 2b vom Amt 
festgesetzt. Teilnehmerkreis sind die Fachausschussvorsitzenden und Bürger-
meister sowie die Fachdienstleiter und die Mitglieder des Kompetenzteams 
des Amtes. Der Termin ist auf den 27.05.2025 datiert. 
 

 Es gab einen Termin für das geplante Wasserwerk im Neubaugebiet. Auf die-
sen Punkt wird im späteren Verlauf der Sitzung noch explizierter eingegangen. 
 
 

 Richtung Wentorf raus liegen Autoreifen an der Straße im Knick. Der Gemein-
demitarbeiter hat diese bereits hervorgeholt und es wird nun die Zuständigkeit 
der Entsorgung geklärt (Kreis oder Gemeinde). 

 
 
 
TOP 4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen     
 Vorlagen-Nr.       

 
Herr Bgm. Schulz berichtet zusammen mit Herrn Vorsitzenden Fedder über folgende 
Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: 
 

 Es wurde eine Wegeschau durchgeführt. Aufgrund der derzeitig angespann-
ten Haushaltslage der Gemeinde wird zunächst von weiteren Ausbesserungen 
der Straßenränder abgesehen. Die Kurve Höhe Mohr ist bereits in Auftrag ge-
geben und wird am Straßenrand durch Rasengittersteine verstärkt werden. 
 

 Wentorf: Die Straße soll hier noch einmal nachgebessert werden und unter 
Anderem an den Rändern Material aufgefüllt werden. Dies wurde in vorange-
gangenen Sitzungen bereits einmal erläutert. Der Auftrag hierzu ist entspre-
chend vergeben worden. 
 

 Zudem wurde von Ausschussmitgliedern hinterfragt, ob die vorhandenen Stra-
ßenschäden eventuell durch Schilder ausgewiesen werden müssen. Hierzu 
wird das Ordnungsamt des Amtes gebeten eine entsprechende Prüfung über 
die rechtliche Pflicht einer Beschilderung im Bereich Steinrader Weg von 
Bünsdorf Richtung Kanal durchzuführen.   

 
 
 
TOP 5.a. hier: Bau eines Trinkwasserbrunnens     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/011 

 
Herr Vorsitzender Fedder und Herr Bgm. Schulz erläutern den Sachverhalt: 
 
Für das Neubaugebiet wird ein TW-Brunnen benötigt. Zudem wird im Neubaugebiet 
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B-Plan Nr. 4 ein Grundstück im oberen Bereich unmittelbar an der Straße Steinrade 
für den Bau eines Wasserwerkes bereitgestellt werden. Das Wasserwerk soll in fer-
ner Zukunft die Wasserversorgung von ganz Bünsdorf und gegenwärtig vom Plange-
biet sicherstellen.  
 
Um das Neubaugebiet schnellstmöglich bebauen zu können, wäre es sinnvoll die 
Wasserversorgung zunächst von einem der Wasserverbände (hier Aukamp aufgrund 
der örtlichen Nähe) übernehmen zu lassen und das Wasserwerk erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt in Betrieb zu nehmen. 
Die Infrastruktur, welche für die Versorgung durch den Wasserverein geschaffen 
werden müsste, soll bereits zukunftsweisend größer dimensioniert werden, um auch 
eine mögliche Versorgung des Wasserwerkes für das gesamte Dorf zu ermöglichen. 
 
Auf lange Sicht sind auch Gespräche mit den anderen Wasservereinen angestrebt. 
 
Der Bürgermeister, das Planungsbüro, Herr Saggau vom Amt und der Wasserverein 
Aukamp werden sich diesbezüglich zusammensetzen. 
 
 
 
TOP 6. Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Bünsdorf und Neuaufteilung 

Eigenkapital zum 01.01.2024     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/017 

 
Frau Sachau vom Amt erläutert einzelne Positionen des Jahresabschlusses und die 
Neueinführung der Ausgleichsrücklage. Im Anschluss werden Fragen zu der gesetzli-
chen Änderung (Einführung der Ausgleichsrücklage) geklärt. 
 
Zudem wird die Verwaltung gebeten, die möglichen Mehreinnahmen pro Kopf im 
Rahmen des FAG (20-25 Haushalte) beim Bau des Neubaugebietes zu errechnen. 
Dies soll u.a. für die Haushaltsplanung verwendet werden.  
 
Beschluss: 
 
 
1. Der Gemeindeausschuss empfiehlt, die Neuaufteilung des Eigenkapitals zum 

01.01.2024 gemäß § 60 Abs. 3 GemHVO wie folgt vorzunehmen: 
 

Bilanzposition 01.01.2024 Bemerkung 
Allgemeine Rücklage 1.200.000,00 € =39,8 % der Bilanzsumme 2022  

=22,6 % der Bilanzsumme 2023 

Ergebnisrücklage 0,00 €  

Ausgleichsrücklage 386.594,98 € 32,2 % der Allgemeinen Rücklage 

Vorgetragener Jahresfehlbe-
trag 

0,00 €  

 
2. Der Gemeindeausschuss empfiehlt den Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf 

zum 31.12.2023 in der vorliegenden Fassung. Das Haushaltsjahr 2023 schließt in 
der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 121.487,41 € ab. 
Der Jahresüberschuss 2023 i. H. v. 121.487,41 € wird der Ausgleichsrücklage 
zugeführt. 
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Damit weißt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 einen Betrag von 
508.082,39 € auf. Dies entspricht einer Relation von 42,34 % zur Allgemeinen 
Rücklage. 

 

Bilanzposition 01.01.2024 31.12.2024  
(nach Zuführung) 

Allgemeine Rücklage 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 

Ergebnisrücklage 0,00 € 0,00 € 

Ausgleichsrücklage 386.594,98 € 508.082,39 € 

Vorgetragener Jahresfehlbe-
trag 

0,00 € 0,00 € 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 7. Zuschussantrag für die Aufnahme junger Mitglieder in der 

Bünsdorfer Windgilde     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/018 

 
Herr Ältermann erläutert seinen Antrag vor allem unter dem Aspekt der Attraktivie-
rung der Gilde für jüngere Einwohner der Gemeinde. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt einen Zuschuss in Höhe von 150,00 € für das 
Haushaltsjahr 2025 zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 8. Krisenmanagement     
 Vorlagen-Nr.       

 
Herr Vorsitzender Fedder erläutert den Sachverhalt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt die Bildung einer Arbeitsgruppe zum Thema Kri-
senmanagement, welche in enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Bünsdorf ein mögliches Krisenmanagement erarbeiten soll. 
 
Mitglieder: Ernst Willhöft, Elke Kuhr, Henning Skuppin und Carsten Fedder 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

7 Jastimmen 0 Neinstimmen 1 Enthaltungen 
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TOP 9. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und Einwohner     
 Vorlagen-Nr.       

 
Es wird angemerkt, dass der Kundenservice von Fiete.net unhöflich ist und die Prob-
lematik wurde anhand eines Sachverhaltes dargestellt. 
Herr Bgm. Schulz teilt mit, dass die Problematik mit Fiete.net bekannt ist und er wird 
dieses Thema der Geschäftsführung des BZV schildern, um das Missfallen entspre-
chend auch an Fiete.net zu spiegeln. 
 
Es wird angefragt, wie der Sachstand der Aufarbeitung der Tische und Bänke im Ge-
meindebereich ist. Herr Bgm. Schulz erklärt, dass der Gemeindemitarbeiter beauf-
tragt wurde, eine Bestandsaufnahme durchzuführen und in diesem Rahmen soll es 
dann auch zu Reparaturen kommen. 
 
Auf Nachfrage wird erklärt, dass es derzeit nicht vorgesehen ist, die Beschilderung 
an der Grillhütte zu ändern. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es an der Baustelle im Mückenbarg Schäden an 
den umliegenden Bereichen gibt. Herr Bgm. Schulz bittet das Ordnungsamt der Ver-
waltung den/die Bauherren/in anzuschreiben und darauf hinzuweisen, dass nach 
Fertigstellung der Baustelle auch der umliegende Bereich wieder durch ihn herzurich-
ten ist. 
 
Aus dem Ausschuss heraus wurde noch über den letzten Tag der KiTa Bünsdorf im 
Ort berichtet. Der Kindergarten ist nun mehr zum neuen Standort in Holzbunge 
umgezogen. Es wurde über die Stimmungslage berichtet. Zudem wurde angemerkt, 
dass die Ausschuss- und Gemeindevertretungsmitglieder sich stets dessen bewusst 
sein sollten, dass jede Entscheidung, die sie treffen, maßgeblich das Leben der Ein-
wohnerinnen und Einwohner beeinflusst.   
In dem Zusammenhang wurde angefragt, wie es nun mit dem Mobiliar und der Wie-
derherstellung des FF-Gerätehauses nach der Nutzung durch die AöR weitergeht. 
Herr Bgm. Schulz merkt an, dass die Malerarbeiten bereits in Auftrag gegeben wor-
den und derzeit Angebote über mögliche Plissees für die Fenster eingeholt werden. 
 
Anschließend schließt Herr Vorsitzender Fedder den öffentlichen Teil der Sitzung des 
Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf und bittet die Zuhörer und Pressever-
treter/in, den Sitzungsraum zu verlassen. (Für den nicht öffentlichen Teil siehe geson-
dertes Protokoll!) 
 
 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit werden die im nicht öffentlichen Teil gefass-
ten Beschlüsse bekannt gegeben: Es wurden keine Beschlüsse gefasst. 
 
 
Um 22:10 Uhr schließt Herr Vorsitzender Fedder die Sitzung des Gemeindeausschus-
ses der Gemeinde Bünsdorf und dankt allen für die rege Mitarbeit. 
 
 
gez. Fedder gez. Sachau 
Vorsitzender       Protokollführung 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden, sowie Anträge zur 
Tagesordnung    

 Vorlagen-Nr.       
 
Um 19:30 Uhr eröffnet Herr Vorsitzender Fedder die Sitzung des 
Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf, begrüßt alle Anwesenden und stellt 
die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Einwände gegen die Form und Frist der Einladung werden nicht erhoben.  
 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Verwendung des RIS unübersichtlich ist 
und es durch die vielen nachträglich hochgeladenen Sitzungsunterlagen schwer ist, 
den Überblick über die aktuellen Unterlagen zu haben. Es wird im Einzelfall überlegt 
einen Antrag auf ausschließlicher Übersendung der Unterlagen in Papierform zu 
stellen. 
Zudem wird angemerkt, dass in Zukunft von der Verwaltung zu beachten ist, dass bei 
der Versendung der Einladung alle Sitzungsunterlagen und Anhänge direkt 
vorzulegen haben. Sollte dem nicht so sein, dann sollen diese Tagesordnungspunkte 
zukünftig auch nicht mehr auf einer Sitzung beraten werden.  
 
Der Ausschussvorsitzende beantragt folgende Änderungen der Tagesordnung: 
 
ABSETZUNG von TOP 5 
7. Änderung F-Plan für den Bereich „südlich der Straße Aukamp, östlich der Straße 
Aublick und nördlich der Schirnauer Au“ Gemeinde Bünsdorf 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Begründung: Es liegt kein neuer Sachstand zur Beratung vor. 
 
und 
 
ABSETZUNG von TOP 6a 
B-Plan Nr. 4 für den Bereich „südlich der Straße Aukamp, östlich der Straße Aublick 
und nördlich der Schirnauer Au“ Gemeinde Bünsdorf 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Begründung: Es liegt kein neuer Sachstand zur Beratung vor. Die Unterlagen vom 
Planungsbüro sind noch nicht fertiggestellt. 
 
und 
 
TOP 12b (nichtöffentlich) Grundstücksangelegenheiten 
 
Begründung wird aufgrund der Nichtöffentlichkeit des Tagesordnungspunktes nicht 



vorgetragen. 
 
Alle weiteren Tagesordnungspunkte verschieben sich dementsprechend. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss beschließt einstimmig die Tagesordnung wie beantragt zu 
ändern. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten dieser Sitzung     
 Vorlagen-Nr.       

 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss der Gemeinde Bünsdorf beschließt gemäß § 35 Abs. 2 GO 
die Öffentlichkeit zu den Tagesordnungspunkten 10 bis 13 auszuschließen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

7 Jastimmen 1 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 3. Mitteilungen des Vorsitzenden     
 Vorlagen-Nr.       

 
 
Herr Vorsitzender Fedder berichtet zusammen mit dem Herrn Bgm. Schulz über 
folgende Themen: 
 

 Es wurde ein Schulungstermin für die kommende Umsatzsteuer 2b vom Amt 
festgesetzt. Teilnehmerkreis sind die Fachausschussvorsitzenden und 
Bürgermeister sowie die Fachdienstleiter und die Mitglieder des 
Kompetenzteams des Amtes. Der Termin ist auf den 27.05.2025 datiert. 
 

 Es gab einen Termin für das geplante Wasserwerk im Neubaugebiet. Auf 
diesen Punkt wird im späteren Verlauf der Sitzung noch explizierter 
eingegangen. 
 
 

 Richtung Wentorf raus liegen Autoreifen an der Straße im Knick. Der 
Gemeindemitarbeiter hat diese bereits hervorgeholt und es wird nun die 
Zuständigkeit der Entsorgung geklärt (Kreis oder Gemeinde).

 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen     
 Vorlagen-Nr.       

 
Herr Bgm. Schulz berichtet zusammen mit Herrn Vorsitzenden Fedder über folgende 
Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: 
 

 Es wurde eine Wegeschau durchgeführt. Aufgrund der derzeitig 
angespannten Haushaltslage der Gemeinde wird zunächst von weiteren 
Ausbesserungen der Straßenränder abgesehen. Die Kurve Höhe Mohr ist 
bereits in Auftrag gegeben und wird am Straßenrand durch Rasengittersteine 
verstärkt werden. 
 

 Wentorf: Die Straße soll hier noch einmal nachgebessert werden und unter 
Anderem an den Rändern Material aufgefüllt werden. Dies wurde in 
vorangegangenen Sitzungen bereits einmal erläutert. Der Auftrag hierzu ist 
entsprechend vergeben worden. 
 

 Zudem wurde von Ausschussmitgliedern hinterfragt, ob die vorhandenen 
Straßenschäden eventuell durch Schilder ausgewiesen werden müssen. 
Hierzu wird das Ordnungsamt des Amtes gebeten eine entsprechende 
Prüfung über die rechtliche Pflicht einer Beschilderung im Bereich Steinrader 
Weg von Bünsdorf Richtung Kanal durchzuführen.   

 
 



Amt Hüttener Berge 
Der Amtsdirektor 

 Groß Wittensee, 03.04.25 
Vorlagen-Nr. 06/2025/011 

 Az.: 022.3; 621.41 / 321 

 Schriftstück-ID 487537 

 

Sitzungsvorlage 
 

    

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Gemeindeausschuss Bünsdorf 12.05.2025 öffentlich 5.a. 

Gemeindevertretung Bünsdorf 23.06.2025 öffentlich 6.b. 

        

 
B-Plan Nr. 4 "Auenland" in der Gemeinde Bünsdorf 
Bau eines Trinkwasserbrunnens           
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung Bünsdorf beschließt die Auftragsvergabe zum Bau eines Trinkwas-
serbrunnens im B-Plan Nr.4 in Höhe von 20.410,76 €. 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß Festlegung im B-Plan Nr.4 „Auenland“ soll im oberen Bereich des Wohngebietes, 
unmittelbar an der Straße Steinrade, ein Grundstück für den Bau eines Wasserwerkes be-
reitgestellt werden. Das Wasserwerk soll in ferner Zukunft die Wasserversorgung von ganz 
Bünsdorf und gegenwärtig vom Plangebiet sicherstellen.  
 
Um die Eignung des gewählten Standortes zu prüfen, muss ein Pumpversuch durchgeführt 
werden. Hierzu ist es vorgesehen eine Probebohrung von 50 m abzuteufen. Sollte die er-
forderliche Wassermenge bereitstehen und die Wasseranalyse passen, erfolgt ein sofortiger 
Ausbau des Brunnens für den späteren Gebrauch. Falls nicht, wird das Bohrloch verschlos-
sen. Im Endausbau wäre dann noch ein zweiter Brunnen für die Versorgungssicherheit er-
forderlich. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die vorgenannten Arbeiten wurden insgesamt 3 Firmen zur Abgabe eines Angebotes 
aufgefordert. Nach rechnerischer Prüfung ergibt sich folgendes Angebotsbild.  
 

Firma A 
brutto 

Firma B 
brutto 

Firma C 
brutto 

20.410,76 € 21.985,80 € 22.144,24 € 

 
Wirtschaftlichster Bieter ist die Firma A mit einer Gesamtangebotssumme von brutto 
20.410,76 €. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Nachtrag zu veranschlagen. 
 
Im Auftrag 
Saggau  
      



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 5.a. hier: Bau eines Trinkwasserbrunnens     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/011 

 
 
 
Herr Vorsitzender Fedder und Herr Bgm. Schulz erläutern den Sachverhalt: 
 
Für das Neubaugebiet wird ein TW-Brunnen benötigt. Zudem wird im Neubaugebiet 
B-Plan Nr. 4 ein Grundstück im oberen Bereich unmittelbar an der Straße Steinrade 
für den Bau eines Wasserwerkes bereitgestellt werden. Das Wasserwerk soll in 
ferner Zukunft die Wasserversorgung von ganz Bünsdorf und gegenwärtig vom 
Plangebiet sicherstellen.  
 
Um das Neubaugebiet schnellstmöglich bebauen zu können, wäre es sinnvoll die 
Wasserversorgung zunächst von einem der Wasserverbände (hier Aukamp aufgrund 
der örtlichen Nähe) übernehmen zu lassen und das Wasserwerk erst zu einem 
späteren Zeitpunkt in Betrieb zu nehmen. 
Die Infrastruktur, welche für die Versorgung durch den Wasserverein geschaffen 
werden müsste, soll bereits zukunftsweisend größer dimensioniert werden, um auch 
eine mögliche Versorgung des Wasserwerkes für das gesamte Dorf zu ermöglichen. 
 
Auf lange Sicht sind auch Gespräche mit den anderen Wasservereinen angestrebt. 
 
Der Bürgermeister, das Planungsbüro, Herr Saggau vom Amt und der Wasserverein 
Aukamp werden sich diesbezüglich zusammensetzen. 
 
 



Amt Hüttener Berge 
Der Amtsdirektor 

 Groß Wittensee, 10.03.25 
Vorlagen-Nr. 06/2025/017 

 Az.: 022.3; 023.37; 913.69 / 215 

 Schriftstück-ID 483365 

 

Sitzungsvorlage 
 

    

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Gemeindeausschuss Bünsdorf 12.05.2025 öffentlich 6. 

Gemeindevertretung Bünsdorf 23.06.2025 öffentlich 7. 

        

 
Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Bünsdorf und Neuaufteilung Eigenkapital zum 
01.01.2024           
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Gemeindeausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Neuauftei-

lung des Eigenkapitals zum 01.01.2024 gemäß § 60 Abs. 3 GemHVO wie folgt vorzu-
nehmen: 

 

Bilanzposition 01.01.2024 Bemerkung 
Allgemeine Rücklage 1.200.000,00 € =39,8 % der Bilanzsumme 2022  

=22,6 % der Bilanzsumme 2023 

Ergebnisrücklage 0,00 €  

Ausgleichsrücklage 386.594,98 € 32,2 % der Allgemeinen Rücklage 

Vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 €  

 
2. Der Gemeindeausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt den Jahresab-

schluss der Gemeinde Bünsdorf zum 31.12.2023 in der vorliegenden Fassung. Das 
Haushaltsjahr 2023 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 121.487,41 € ab. Der Jahresüberschuss 2023 i. H. v. 121.487,41 € wird der 
Ausgleichsrücklage zugeführt. 

 
Damit weißt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 einen Betrag von 508.082,39 € 
auf. Dies entspricht einer Relation von 42,34 % zur Allgemeinen Rücklage. 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Landesverordnung vom 14.07.2023 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) mit Wirkung zum 01.01.2024 geändert. Unter anderem wurde in § 26 Abs. 1 die 
Möglichkeit des fiktiven Haushaltsausgleichs eingeführt. Hierbei gilt der Haushalt als aus-
geglichen, wenn ein Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ge-
deckt werden kann. 
 
Für die Gemeinde Bünsdorf wurde der doppische Jahresabschluss zum 31.12.23 erstellt. 
Der Sitzungsvorlage ist der Jahresabschluss 2023 angefügt. 
 
Hinweis zur Verwendung des Überschusses: 
Der Überschuss wird im Folgejahr (2024) der Allgemeinen Rücklage oder der Ausgleichs-
rücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage sollte dabei mindestens 15 % der Allgemeinen 
Rücklage und die Allgemeine Rücklage mindestens 20 % der Bilanzsumme aufweisen. 



Bilanzposition 01.01.2024 31.12.2024  
(nach Zuführung) 

Allgemeine Rücklage 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 

Ergebnisrücklage 0,00 € 0,00 € 

Ausgleichsrücklage 386.594,98 € 508.082,39 € 

Vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 € 

Mit Datum vom 25.03.2024 wurde bereits einmalig der Beschluss über die Neuaufteilung 
des Eigenkapitals von der Gemeindevertretung und im Vorwege auch von dem Gemeinde-
ausschuss abgelehnt. Seitens der Verwaltung wird darauf verwiesen, dass es sich um eine 
gesetzliche Änderung handelt, welche von den Gemeinden zu beschließen ist. Andernfalls 
wird gegen geltendes Recht verstoßen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Vor dem Hintergrund des Ergebnisses des Zensus wird seitens der Verwaltung empfohlen, 
die Ausgleichsrücklage so hoch wie möglich zu halten. Hierdurch soll auch in der Haushalts-
planung der fiktive Haushaltsausgleich in den Folgejahren gewährleistet werden. 
 
 
Im Auftrag  
 
 
Sachau  
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1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   
Hierzu zählen die eigenen Löschwasserstellen/Hydranten, die Buswartehäuser, das  
Pavillion an der Badestelle sowie der Schwimmsteg mit Wasserrutsche, Außendusche 
sowie Badeinsel an der Badestelle der Gemeinde Bünsdorf.  
 

31.12.2022 31.12.2023

10.159,35 € 8.045,00 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -2.114,35 €

-2.114,35 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

 
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  -/- 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  -/- 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen und Fahrzeuge   
 

31.12.2022 31.12.2023

5.951,69 € 59.165,97 €

Zugänge 21.036,85 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 39.835,44 €

Abschreibungen -7.658,01 €

Kto. 0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

53.214,28 €

Der Zugang resultiert beim Produkt 11111000 (Allgemeines Grundvermögen) aus Kosten für die 
Fertigstellung der E-Ladestation (~14.400 €) und beim Produkt 12600000 (Brandschutz) aus der 
Anschaffung eines Aluboots inkl. Zubehör und Trailer (~6.200 €), Propellerschutz und Werkezeug 
(~200 €), dem Antennenanschluss für das FF-Boot (~190 €). Die Umbuchung beinhaltet die Po-
sition Propellerschutz und das Aluboot, welches vom Konto 0800000 auf 0700000 umgebucht 
wurde. 
 

31.12.2022 31.12.2023

5.571,93 € 11.233,54 €

Zugänge 10.289,43 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -4.627,82 €

5.661,61 €

Kto. 0791000 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen 

 
Der Zugang beinhaltet im Produkt 12600000 (Brandschutz) die Beschaffung von Einsatzschutz-
kleidung, einem Swissphone, einem Industriestaubsauger und einer Kaffeemaschine. 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung   
 

31.12.2022 31.12.2023

1.417,40 € 7.331,65 €

Zugänge 46.495,68 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen -39.835,44 €

Abschreibungen -745,99 €

5.914,25 €

Kto. 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

 
Im Zugang befinden sich Buchungen für die Basketballanlage, Fußball-Tornetze, Alu-Fußballto-
ren du einer Betonlieferung beim Produkt 42401000 (Badestelle). 
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31.12.2022 31.12.2023

3.217,41 € 2.473,72 €

Zugänge 709,65 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -1.453,34 €

-743,69 €

Kto. 0891000 - Sammelposten für BGA                                 

 
Der Zugang resultiert aus der Anschaffung einer Alubox mit Zahlenschloss, Volleybällen, Baket-
bällen und co. und Springseilen für die Sportbox für Jugendliche an der Badestelle. 

 
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  -/- 
 

31.12.2022 31.12.2023

0,00 € 43.955,32 €

Zugänge 43.955,32 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

43.955,32 €

Kto. 09030000 geleistete Anlagen im Bau (sonstige 

Baumaßnahmen)

 
Die verbuchten Zugänge resultieren aus der Beladung des LF 10 und der Ausschreibung des 
Feuerwehrfahrzeuges. 

 
1.3 Finanzanlagen 
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   
Die Gemeinde Bünsdorf hält ein Stammkapital am Kommunalunternehmen AöR  
„Kinderbetreuung in den Hüttener Bergen“. 
 

31.12.2022 31.12.2023

1.931,55 € 1.931,55 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

0,00 €

Anteilrechte an verbundenen Unternehmen

 
 
1.3.2 Beteiligungen  -/- 
1.3.3 Sondervermögen  -/- 
1.3.4 Ausleihungen  
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,  
  Sondervermögen -/- 
1.3.4.2 sonstige Ausleihungen  -/- 
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens  -/- 
 
2 Umlaufvermögen 
 
2.1 Vorräte 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  -/- 
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen  -/- 
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren  -/- 
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte  -/- 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
 
 







 







 

 

 

 

 

 







  

 
          
       



 

 

 

 

 

 







 




 

 

 

 

 

 







  

 

 


 

 

 

 















 





         






  



 

 

 

 

 

 








  





 





 

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

 

 

 













 

 


 

 

 

 






 

 
       




 

 

 

 







  







 

 


 

 

 

 





        



 

















 


 

 

 

 

 

 





 





 

 

 

 

 

 






             





 





 

 

 

 

 

 









  

  

  



 











 
 




 

 

 

 

 







 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 




 

 

 

 

 







 



 
 
 
      

 


 

 

 

 

 













 




 

 

 

 

 








  






 

 

 

 

 

 







 






 

 

 

 

 







 




 

 

 

 

 



















 
      







 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 
    





 










 











     

        

  


       

       

    
 

      

       


       


 

          

   


        

    
 

     


 

   


     

         

       


   
 

       

        

     


     

          

   
 


  


   

   


    

    
 


    

    


    

     
 

    
 

  


  

   
 

    

   


    

   
  

  


     


    


     
    
  
     
   


 

      


       

     

   
 
 

   
  



   



 
    





 










 











       
 
 

  


    

          

      








   


   
  
 





  
 

   
  

 




   


   


 





   
 

    

   


      

  
 


 

   
 

  
 




   




  


   


    

     

       



   



 
    





 

 






 



 

 





 




 
 
 



 

 



          

           

         

         





        

          

         

         

       

       

       

        

            

         

        

         

       

     
  

    

        

           

            

            



   



     




    





 


 

 




 




 

        

         

       



   













 


 

 




 




 

 


   
  

   

 


       
  

   

    



   



 
    





 

  






 




 

 






 




  

  
 






 



          

           

         

         





        

          

         

           

    


    

       

        

            

           

        

         

    

    

    

     
  

    

      

 


    

       
  

    

       
 

    

       


    

       


    

      
 
 

    

       


    

         

         

       
 


    

       
  

    

       
 

    

       


    

          

       
   

    

         

    
    

    



   



 
    





 

  






 




 

 






 




  

  
 






 



    
  

    

         

         

         

   
     

    

        


    

       
    

    

      


    

        


    

       
    

    

          

         

  
    

    

        

    


    

          

   
    

    



   



  



 
     

 

  

 

 

  



   








 


 

 




 


         
  
       

     


  

          

         

     

      

     

    

    

    

    

         

     

      

     

    

    

    

    

    

     

     



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 







        

       

            

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 







        

          

            

         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

       



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



       

         

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



      









 


 

 




 




 

 


   
  

   

    



   



       



 

  






 



  

 





 





 


 

 



       

         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

    



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



           





        

         

       

            

         

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



   









 


 

 




 




 

 


   
  

   

    



   



    



 

  






 



  

 





 





 


 

 







        

          

            

         

     
    

    

     
  

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



       
  

    

          

        


    

     
    

    

    
  

    



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



           

         





        

          

       

       

            

         

        

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



  









 


 

 




 




 

 


   
  

   

 


       
  

   

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         





        

          

          

       

            

        

         

     
    

    

     
  

    



   



  



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

          

        


    

          

     
    

    

    
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



  









 


 

 




 




 

 


   
  

   

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

     
    

    

     
  

    



   



  



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

     
    

    

    
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



        

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 



        

     
    

    

     
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

      



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 







        

       

            

         

        

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



     









 


 

 




 




 

 


   
  

   

    



   



      



 

  






 



  

 





 





 


 

 







        

          

            

        

         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

       



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



        

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



       



 

  






 



  

 





 





 


 

 



        

     
    

    

     
  

    



   



 
    

       



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



           

       

         

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



      









 


 

 




 




 

 


   
  

   

 


       
  

   

    



   



       



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

     
    

    

     
  

    



   



      



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

     
    

    

    
  

    



   



 
    

    



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



        

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



    



 

  






 



  

 





 





 


 

 



        

     
    

    

     
  

    



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



        

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 



        

     
    

    

     
  

    



   



 
    

    



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



            

        

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



    



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

        

     
    

    

     
  

    



   



 
    

       



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



           

       

            

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



      









 


 

 




 




 

 


   
  

   

    



   



       



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

     
    

    

     
  

    



   



 
    

      




 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



        

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



      




 

  






 



  

 





 





 


 

 



        

     
    

    

     
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



           





        

       

            

         

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



  









 


 

 




 




 

 


   
  

   

 


       
  

   

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 







        

          

            

         

     
    

    

     
  

    



   



  



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

          

        


    

          

     
    

    

    
  

    



   



 
    

     




 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



      



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

       

     
  

    

      


    

  
  

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

          

     
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

       

     
  

    

      


    

  
  

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

          

     
  

    



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

       

            

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

          

            

         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



           

         





        

       

            

         

        

         

  
    

    

     
  

    

      


    

           

           

  
  

    



   



  









 


 

 




 




 

 


   
  

   

 


       
  

   

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         





        

         

          

            

           

        

         

     
    

    

     
  

    



   



  



 

  






 



  

 





 





 


 

 



          

     
    

    

    
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



           

         

       

            

         

  
    

    

     
  

    

      


    

           

  
  

    



   



  









 


 

 




 




 

 


   
  

   

 


       
  

   

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

           

     
    

    

     
  

    



   



  



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

          

        
 

    

        


    

          

     
    

    

    
  

    



   



 
    

    



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



           

       

            

         

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



   









 


 

 




 




 

 


   
  

   

 


       
  

   

    



   



    



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



            

        

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 



            

        

     
    

    

     
  

    



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



        

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 



        

         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

         

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



    









 


 

 




 




 

 


   
  

   

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 



         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

   



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



          

       

       

            

         

         

  
    

    

     
  

    

      


    

           

  
  

    



   



  









 


 

 




 




 

 


   
  

   

    



   



   



 

  






 



  

 





 





 


 

 



          

         

          

       

            

         

     
    

    

     
  

    



   



 
    

      




 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



          

           

         

       

        

  
    

    

     
  

    

      


    

  
  

    



   



      




 

  






 



  

 





 





 


 

 



          

           

         

          

        

     
    

    

     
  

    



   



 
    

     



 

 






 



 

 





 



  

  
 






 



         

       

     
  

    

           

  
    

    

      


    

  
  

    



   



     



 

  






 



  

 





 





 


 

 



           

          

       

           

     
    

    

     
  

    



   




















































































































































 









 









 
















 









 














 

































 





























































































































































































































 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   




















































































































































 









 









 
















 









 














 

































 





































































































































































































































 






























 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 








































































































   



 
        







  






 


  
  

  
 



  
  

  
 



  
 
   

 





 


    


    

         

    


    

         

        

     



   



 
        







  






 


  
  

  
 



  
  

  
 



  
 
   

 





 


       

           

    
 

    

         

         

         

     
  

    

     


    

         

        

     

    

     

    
  
     

    

   


    

      

    


    

     


    



   



 
        

    



           

  
   


 

 
 

  
 

 

    

    

           

  
   


 

 
 

  
 

 

    

    

    

    

    



   



 
        

        
             
      









 


 
 


 


 
 











 
  









 
  









 
  









 


 





 













     





 

     





  
  
 
 
 
 









 
 




   





Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 6. Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Bünsdorf und Neuaufteilung 

Eigenkapital zum 01.01.2024     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/017 

 
Frau Sachau vom Amt erläutert einzelne Positionen des Jahresabschlusses und die 
Neueinführung der Ausgleichsrücklage. Im Anschluss werden Fragen zu der 
gesetzlichen Änderung (Einführung der Ausgleichsrücklage) geklärt. 
 
Zudem wird die Verwaltung gebeten, die möglichen Mehreinnahmen pro Kopf im 
Rahmen des FAG (20-25 Haushalte) beim Bau des Neubaugebietes zu errechnen. 
Dies soll u.a. für die Haushaltsplanung verwendet werden.  
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeindeausschuss empfiehlt, die Neuaufteilung des Eigenkapitals zum 

01.01.2024 gemäß § 60 Abs. 3 GemHVO wie folgt vorzunehmen: 
 

Bilanzposition 01.01.2024 Bemerkung 
Allgemeine Rücklage 1.200.000,00 € =39,8 % der Bilanzsumme 2022  

=22,6 % der Bilanzsumme 2023 

Ergebnisrücklage 0,00 €  

Ausgleichsrücklage 386.594,98 € 32,2 % der Allgemeinen Rücklage 

Vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 €  

 
2. Der Gemeindeausschuss empfiehlt den Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf 

zum 31.12.2023 in der vorliegenden Fassung. Das Haushaltsjahr 2023 schließt in 
der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 121.487,41 € ab. 
Der Jahresüberschuss 2023 i. H. v. 121.487,41 € wird der Ausgleichsrücklage 
zugeführt. 

 
Damit weißt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 einen Betrag von 
508.082,39 € auf. Dies entspricht einer Relation von 42,34 % zur Allgemeinen 
Rücklage. 

 

Bilanzposition 01.01.2024 31.12.2024  
(nach Zuführung) 

Allgemeine Rücklage 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 

Ergebnisrücklage 0,00 € 0,00 € 

Ausgleichsrücklage 386.594,98 € 508.082,39 € 

Vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 € 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 



Amt Hüttener Berge 
Der Amtsdirektor 

 Groß Wittensee, 28.04.25 
Vorlagen-Nr. 06/2025/018 

 Az.: 023.37; 902.99 / 127 

 Schriftstück-ID 490150 

 

Sitzungsvorlage 
 

    

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Gemeindeausschuss Bünsdorf 12.05.2025 öffentlich 7. 

Gemeindevertretung Bünsdorf 23.06.2025 öffentlich 8. 

        

 
Zuschussantrag für die Aufnahme junger Mitglieder in der Bünsdorfer 
Windgilde           
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt einen Zuschuss in 
Höhe von 250,00€ für das Haushaltsjahr 2025 zu gewähren. 
 
 
      Oder 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt keinen Zuschuss 
zu gewähren. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Windgilde Bünsdorf von 1685 beabsichtigt, den Verein für jüngeren Menschen attrakti-
ver zu machen. Geplant ist, dass Personen zwischen 18 und 25 Jahren beitragsfrei in die 
Gilde eintreten können. Dieses Vorhaben muss ohne gewährte Zuschüsse über die allge-
meinen Beiträge finanziert werden, was dann die anderen Mitglieder über die allgemeinen 
Kostensteigerung hinaus zusätzlich belastet. Aus diesem Grunde hat der Verein einen Zu-
schuss in Höhe von 250,00 € beantragt. 
Nähere Erläuterungen ergeben sich aus der beigefügten Anlage. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung und müssen über einen Nachtragshaus-
halt 2025 bereitgestellt werden.  
 
 
 
Im Auftrag  
 
 
Kock  
      



     Bünsdorfer Windgilde von 1685 

 Ältermann 
 Jens Kühne 
 Karkwisch 1 
 24794 Bünsdorf 
 Tel.: 04356 1094 

An die Gemeinde Bünsdorf             Bünsdorf, 13.04.2025 
Herrn Thorsten Schulz 
Aublick 20 
24794 Bünsdorf 

 

Zuschussantrag für die Aufnahme junger Mitglieder in der Bünsdorfer Windgilde 

 

Lieber Thorsten, liebe Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, 

Die Windgilde Bünsdorf ist der älteste Verein der Gemeinde und aufgrund des 
Gemeinschaftsgedankens bereits im 17. Jahrhundert gegründet worden. Mit unserem 
traditionellen Gildefest tragen wir jährlich zur Bereicherung des Dorflebens bei. 
Wir wollen die Gilde für jüngere Menschen attraktiver machen und planen, dass Jugendliche ab 
18 bis 25 Jahren beitragsfrei in die Windgilde eintreten können.  
Dieses Vorhaben muss über die allgemeinen Beiträge finanziert werden und wird die Mitglieder 
über die allgemeine Kostensteigerung hinaus, zusätzlich belasten. 
Daher stelle ich hiermit im Namen der Windgilde Bünsdorf den Antrag auf Unterstützung 
unserer Vereinskasse durch die Gemeinde Bünsdorf in Höhe von 250 €. 
Über einen positiven Beschluss der Gemeindevertretung würden wir uns sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Jens Kühne 
Ältermann 

 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 7. Zuschussantrag für die Aufnahme junger Mitglieder in der 

Bünsdorfer Windgilde     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/018 

 
Herr Ältermann erläutert seinen Antrag vor allem unter dem Aspekt der 
Attraktivierung der Gilde für jüngere Einwohner der Gemeinde. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt einen Zuschuss in Höhe von 150,00 € für das 
Haushaltsjahr 2025 zu gewähren. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 8. Krisenmanagement     
 Vorlagen-Nr.       

 
Herr Vorsitzender Fedder erläutert den Sachverhalt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt die Bildung einer Arbeitsgruppe zum Thema 
Krisenmanagement, welche in enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Bünsdorf ein mögliches Krisenmanagement erarbeiten soll. 
 
Mitglieder: Ernst Willhöft, Elke Kuhr, Henning Skuppin und Carsten Fedder 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

7 Jastimmen 0 Neinstimmen 1 Enthaltungen 

 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 12. Mai 2025 

 
TOP 9. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und Einwohner     
 Vorlagen-Nr.       

 
 
 
Es wird angemerkt, dass der Kundenservice von Fiete.net unhöflich ist und die 
Problematik wurde anhand eines Sachverhaltes dargestellt. 
Herr Bgm. Schulz teilt mit, dass die Problematik mit Fiete.net bekannt ist und er wird 
dieses Thema mit der Geschäftsführung des BZV schildern, um das Missfallen 
entsprechend auch an Fiete.net zu spiegeln. 
 
Es wird angefragt, wie der Sachstand der Aufarbeitung der Tische und Bänke im 
Gemeindebereich ist. Herr Bgm. Schulz erklärt, dass der Gemeindemitarbeiter 
beauftragt wurde eine Bestandsaufnahme durchzuführen und in diesem Rahmen soll 
es dann auch zu Reparaturen kommen. 
 
Auf Nachfrage wird erklärt, dass es derzeit nicht vorgesehen ist, die Beschilderung 
an der Grillhütte zu ändern. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es an der Baustelle im Mückenbarg Schäden an 
den umliegenden Bereichen gibt. Herr Bgm. Schulz bittet das Ordnungsamt der 
Verwaltung den/die Bauherren/in anzuschreiben und darauf hinzuweisen, dass nach 
Fertigstellung der Baustelle auch der umliegende Bereich wieder durch ihn 
herzurichten ist. 
 
Aus dem Ausschuss heraus wurde noch über den letzten Tag der KiTa Bünsdorf im 
Ort berichtet. Der Kindergarten ist nun mehr zum neuen Standort in Holzbunge 
umgezogen. Es wurde über die Stimmungslage berichtet. Zudem wurde angemerkt, 
dass die Ausschuss- und Gemeindevertretungsmitglieder sich stets dessen bewusst 
sein sollten, dass jede Entscheidung, die sie treffen, maßgeblich das Leben der 
Einwohnerinnen und Einwohner beeinflusst.   
In dem Zusammenhang wurde angefragt, wie es nun mit dem Mobiliar und der 
Wiederherstellung des FF-Gerätehauses nach der Nutzung durch die AöR 
weitergeht. Herr Bgm. Schulz merkt an, dass die Malerarbeiten bereits in Auftrag 
gegeben worden und derzeit Angebote über mögliche Plissees für die Fenster 
eingeholt werden.
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